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Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 135-22

Amt: Stadtbauamt Datum: 11.07.2022
Verfasser: Schramm, Michaela AZ: 60.5

Gremium Termin Ö-Status Zuständigkeit

Gemeinderat 26.07.2022 Ö Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Vergabe der Erstellung der freiwilligen Kommunalen
Wärmeplanung

Sachverhalt:

Anfang des Jahres 2022 haben die Gemeinderäte der Städte Engen, Aach, Tengen und der
Gemeinden Mühlhausen-Ehingen, Hilzingen und Volkertshausen beschlossen, die Freiwillige
Kommunale Wärmeplanung gemeinsam im Konvoi erstellen zu lassen.
Es wurden 8 Ingenieurbüros aus Baden-Württemberg angeschrieben. Insgesamt gingen 4
Angebote ein. Diese wurden ausgewertet. Der Bieter mit der höchsten Punktzahl erhält den
Zuschlag.
Die Firma endura Kommunal aus Freiburg hat die höchste Punktzahl erreicht.
Die Verwaltung schlägt vor, der Firma endura Kommunal aus Freiburg den Auftrag zur
Angebotssumme von 129.948,00 Euro zu erteilen.
Die Erstellung der Freiwilligen Kommunalen Wärmeplanung wird vom Land Baden-Württemberg
bezuschusst. Der Förderhöchstbetrag für den Planungskonvoi Engen, Aach, Mühlhausen-
Ehingen, Hilzingen, Tengen und Volkertshausen beläuft sich auf insgesamt 115.523,25 Euro.
Der Eigenanteil, der von den 6 Kommunen zu tragen ist, beläuft sich auf 14.424,75 Euro. Dieser
wird nach der Einwohnerzahl anteilig verteilt. Die Aufteilung sieht wie folgt aus:

Stadt Engen 10.993 Einw. 4.659,61 €

Stadt Aach 2.297 Einw. 973,63 €

Gemeinde Mühlhausen-Ehingen 3.936 Einw. 1.668,36 €

Gemeinde Hilzingen 8.907 Einw. 3.775,42 €

Stadt Tengen 4.693 Einw. 1.989,23 €

Gemeinde Volkertshausen 3.205 Einw. 1.358,51 €

Beschluss:

1. Der Gemeinderat beschließt - vorbehaltlich der Genehmigung des Zuschusses durch den
Projektträger - die Firma endura Kommunal mit der Erstellung der freiwilligen Kommunalen
Wärmeplanung für die Stadt Engen und die Gemeinden Aach, Mühlhausen-Ehingen,
Hilzingen, Tengen und Volkertshausen zu beauftragen.

2. Die nach Abzug des Förderhöchstbetrags verbleibenden Kosten werden nach den dem
Zuschussantrag zu Grunde gelegten Einwohnerzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt.
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Anlagen:


